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Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung   

§ 32 Satz 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 

I. Feststellung 

Die den Teilnehmern bekannt gegebenen Ergebnisse der Wertermittlung einschließlich 
der unter Ziffer II. festgesetzten Änderungen werden hiermit gemäß § 32 Satz 3 FlurbG 

f e s t g e s t e l l t . 

 

II. Änderungen gegenüber der Offenlegung 

Nach der Offenlegung wurde die Wertermittlung für das folgende Grundstück geändert: 

 

Gemarkung Ensheim bisher  geändert 
Flur Flurstücks 

Nr. 
Ord.Nr. Fläche 

in m2 
Nutzungs-

art 
Wert- 
klasse 

m2 Nutzungs-
art 

Wert- 
klasse 

m2 

3 255/1 149.01 3943 WG III 1305 WG III 1831 
    WG IV 883 WG IV 1660 
    WG VII 1457 WG V 154 
    WGS I 224 WGS I 224 
    WGS II 74 WGS II 74 

 
 
III.  Hinweise 

Die Ergebnisse der Wertermittlung bilden die verbindliche Grundlage für die Berech-
nung 

• der Abfindungsansprüche, 

• der Landabfindungen und Geldausgleiche sowie 

• der Geld- und Sachbeiträge. 

 
 

Begründung 

1. Sachverhalt: 

Die Wertermittlung der Grundstücke wurde vom 20.05.2014 bis 16.06.2014 mit einem 
amtlichen Sachverständigen nach §§ 27 bis 30 FlurbG durchgeführt. 
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Die aufgrund dieser Wertermittlung vorgenommenen Berechnungen haben die Ergeb-
nisse erbracht, die zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen haben und ihnen 
im Anhörungstermin am 12.11.2014 erläutert worden sind. 

Die von den Beteiligten erhobenen Einwendungen gegen die Wertermittlung wurden 
von der Flurbereinigungsbehörde und durch den Sachverständigen in Anwesenheit der 
Einwender am 12.12.2014 in der Örtlichkeit überprüft. 

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Die Werte der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurden nach § 28 FlurbG in 
der Zeit vom 20.05.2014 bis 16.06.2014 von einem amtlichen Sachverständigen ermit-
telt. 

Für die Größe der Grundstücke sind die Eintragungen im Liegenschaftskataster an-
gehalten worden (§ 30 FlurbG). 

Die Auswahl des Sachverständigen und die Durchführung der Wertermittlung sind 
sachgerecht erfolgt (§ 31 FlurbG). 

Über die bei der Offenlegung vorgebrachten Einwendungen ist sachgerecht entschie-
den. 

Die formellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 FlurbG 
sind gegeben. 

 

2.2 Materielle Gründe 

Soweit sich die Einwendungen als begründet erwiesen haben, wurde die Bewertung - 
wie unter Ziffer II. dieser Feststellung geschehen - geändert. 

Einwendungen von Teilnehmern gegen die Richtigkeit der Wertermittlung, die bei den 
Änderungen unter Ziffer II. dieser Feststellung nicht berücksichtigt worden sind, wurden 
als unbegründet angesehen. Die Nachprüfung der Bewertung hat bei den betreffenden 
Grundstücken und Grundstücksteilflächen zu dem Ergebnis geführt, dass die Werter-
mittlung in der Nutzungsart, der Bodenbeschaffenheit und bei den übrigen wertbestim-
menden Merkmalen zutreffend ist, so dass eine Änderung der Ergebnisse der Werter-
mittlung für diese Flurstücke nicht gerechtfertigt war. 

 

Der Wert der im Flurbereinigungsgebiet gelegenen Grundstücke wurde ermittelt, um die 
Teilnehmer für ihre alten Grundstücke mit Land von gleichem Wert abfinden zu können. 
Hierbei wurde der Wert der Grundstücke eines jeden Teilnehmers im Verhältnis zum 
Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes bestimmt (§ 27 FlurbG). 

Die materiellen Voraussetzungen zum Erlass dieses Verwaltungsaktes nach § 32 
FlurbG sind gegeben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats ab der Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.  

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem 

 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Rheinhes sen-Nahe-Hunsrück, 

Rüdesheimer-Strasse 60-68, 55545 Bad - Kreuznach 

oder 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Rheinhes sen-Nahe-Hunsrück, 
Schloßplatz 10, 55469 Simmern 

oder wahlweise bei der 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, 
- Obere Flurbereinigungsbehörde - 

Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier 
einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruches ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, 
wenn der Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei einer der o.g. Behörden ein-
gegangen ist. 

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist 
das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz zu versehen. Hierbei sind besondere technische Rahmenbedingungen 
zu beachten, die im Internet auf der Seite www.add.rlp.de/Elektronische-
Kommunikation/ ausgeführt sind.  
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
 

Nina Lux 
(Gruppenleiterin) 
 


